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Name und Anschrift des Bewerbers    
                                    Ort:                      
                                    Tel.:                      
                                    Fax:                      
                                     E-Mail:                      
 Az-Nr.                      
 
 
Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
Center Einkauf und Materialwirtschaft 
 
Trachenberger Straße 40 
D-01129 Dresden 
 

Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen  
gemäß §§ 123 und 124 GWB 

Teil II 
 
 

Offenes Verfahren (nach SektVO)  
Jahresvertrag Gleis- und Tiefbauarbeiten 
 
Vergabenummer: 2026-00129_01 
 
Wir erklären, dass keiner der in § 123 GWB genannten Fälle vorliegt, der einen Aus-
schluss nach sich ziehen könnte. 
 
Es wird erklärt, dass keine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unter-
nehmen zuzurechnen ist (z.B. wenn die rechtskräftig verurteilte Person ein Mitglied im 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremium dieses Wirtschaftsteilnehmers ist oder 
darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat und/oder diese Person 
als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch 
die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefug-
nissen in leitender Stellung), innerhalb der letzten drei Jahre rechtskräftig verurteilt oder 
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 
 

 § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf-
gesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 
 

 § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teil-
nahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 
Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwen-
det werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs zu begehen, 
 

 § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 
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 § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haus-

halt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen 
Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
 

 § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen 
den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europä-
ischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
 

 § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr), 
 

 § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträ-
gern), 
 

 den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), 
jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und inter-
nationale Bedienstete), 
 

 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Beste-
chung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr) oder 
 

 den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des 
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels). 
 
Weiterhin wird erklärt, dass  

 das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung) nachgekommen ist und kein Verstoß hiergegen durch eine 
rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt 
wurde bzw. dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Ab-
gaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis und Strafzu-
schlägen verpflichtet hat. 
 
Es wird weiter erklärt, dass: 

 das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht gegen geltende 
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
 

 das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unterneh-
mens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt wor-
den ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine 
Tätigkeit eingestellt hat, 
 

 das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine 
schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage 
gestellt wird, 
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 das Unternehmen in Bezug auf dieses Verfahren und darüber hinaus in den ver-

gangenen drei Jahren keine unzulässigen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen ge-
troffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken, 
 

 kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, 
der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber täti-
gen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte, 
 

 keine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits 
in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, 
 

 das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines 
früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd man-
gelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu 
einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 
 

 das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine 
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in 
der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 
 

 das Unternehmen nicht versucht (hat), die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, nicht versucht (hat), vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren er-
langen könnte, oder nicht fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermit-
telt (hat), die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beein-
flussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 
 
Ferner wird erklärt, dass  

 die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Ausschluss nach § 21 Abs. 1 Satz 
1 und/oder 2 des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsen-
degesetz und § 19 Abs. 1 des Mindestlohngesetzes nicht vorliegen.  
 

  hinsichtlich meines/unseres Unternehmens kein Eintrag in das Gewerbezentralre-
gister, Korruptionsregister, Kartellregister oder einem entsprechenden Register des Her-
kunftslandes vorliegt oder unmittelbar bevorsteht, der eine Zuschlagserteilung an 
mein/unser Unternehmen in Frage stellt. 
 
 
Einem Verstoß gegen die genannten Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen ver-
gleichbare Vorschriften und Strafnormen anderer Staaten. 
 
Als Nachweis, dass die genannten Ausschlussgründe auf mein/unser Unternehmen nicht 
zutreffen, kann ich/können wir auf Aufforderung des Auftraggebers den Auszug aus dem 
Strafregister, eine Erklärung der Stelle, die das Insolvenzregister führt, oder eine gleich-
wertige Bescheinigung einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Her-
kunftslandes, aus der hervorgeht, dass die Anforderungen erfüllt sind, vorlegen sowie für 
jede Person, deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, unverzüg-
lich einen Auszug aus dem Strafregister oder eine gleichwertige Urkunde einer zuständi-
gen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes beibringen.  
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Wird eine Urkunde oder Bescheinigung von dem Herkunftsland nicht ausgestellt oder wer-
den darin nicht alle vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann sie durch eine eidesstaatliche 
Erklärung oder eine förmliche Erklärung, die das Unternehmen vor einer zuständigen Ge-
richts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorga-
nisation des Herkunftslandes abgibt, ersetzt werden. 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, nur Nachunternehmer zu beauftragen, die die genannten 
Anforderungen erfüllen und die Nachunternehmer entsprechend dieser Erklärung zu ver-
pflichten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

                           ...........................................
  
 (Ort) (Datum) (Stempel, Name und Unterschrift) 

Ist bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der 
natürlichen Person die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, wird das An-
gebot ausgeschlossen.  
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